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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008  

 

swissporPulverkomponente für Dickbeschichtung 
 

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  
 
1.1. Produktidentifikator 

Kennzeichnung der Mischung: 
Handelsname: swissporPulverkomponente für Dickbeschichtung 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird 
Verwendung des Stoffs/Gemischs:  
Mischkomponente für Bitumendickbeschichtungen. Von allen nicht genannten Verwendung 
wird abgeraten.  
  

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Lieferant 
(Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler): 
 
swisspor AG 
Bahnhofstrasse 50 
CH-6312 Steinhausen 
Telefon: +41 21 948 48 48 
Fax: +41 21 948 48 59 
E-Mail/Internet: info@swisspor.com / www.swisspor.ch 
 
Auskunftsgebender Bereich: Herr Jacques Esseiva 
(Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr) 
Telefon: +41 21 948 48 56 
 
Notfallauskunft: Toxikologisches Informationszentrum Zürich 
Notrufnummer: 145 
 
 

2. Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/CLP: 

 
 Zusätzliche Hinweise: 
 Zementprodukte, bei dem der Gehalt an Chrom (IV) durch Reduktionsmittel < 0,0002% 
(bezogen auf das gesamte Trockengewicht) abgesenkt wurde.  

http://www.swisspor.ch/
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Gefahrpiktogramme: 

 
 Signalwort: GEFAHR 
 

 
  
2.3. Sonstige Gefahren 
 Andere schädliche Wirkungen: 
 Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII. 
 
 
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Gemische 
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4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 Allgemeine Angaben 

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort 
Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 
Verunglückten  aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung 
ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und  vorhandener Atmung in stabile Seitenanlage bringen 
und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht  unbeaufsichtigt lassen. Ersthelfer: Auf 
Selbstschutz achten.  

 Nach Einatmen 
 Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.  
 Bei Hautkontakt 

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

 Nach Augenkontakt 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

 Nach Verschlucken 
 Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 Selbstschutz des Ersthelfers 
 Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Schwere Augenschädigung/-reizung 

 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 Symptomatische Behandlung. 

 
 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
5.1. Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel:  
 Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 Ungeeignete Löschmittel 

 Wasservollstrahl 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. Das Produkt selbst brennt nicht. 
 Gefährliche Verbrennungsprodukte  
 Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 

 
5.4.  Zusätzliche Hinweise 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 
gelangen lassen.  

http://www.swisspor.ch/


 
 
 
 

Ausstellungsdatum: 02.05.2017   Überarbeitungsdatum:  02.11.2022  Druckdatum: 02.11.2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon:  +41 (0) 21 948 48 48 www.swisspor.ch Seite 4 von 10 
Telefax:  +41 (0) 21 948 48 59 swissporPulverkomponente für Dickbeschichtung 

 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

  anzuwendende Verfahren 
6.1.1  Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
 Staubbildung vermeiden. Personen in Sicherheit bringen.  
 Schutzausrüstung: 
 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  

 
6.1.2  Einsatzkräfte 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung, Persönliche Schutzausrüstung: siehe 
Abschnitt 8 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Methoden für Rückhaltung 
Verschüttete mengen aufnehmen. Massnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und 
Staubbildung Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen. Das aufgenommene Material 
gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln.  
Verfahren zur Reinigung  
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
 Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere 
 Informationen finden Sie in Abschnitt 13. 
 
 
7. Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt8). 
Staub nicht einatmen.  

 Brandschutzmassnahmen: Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.  
 Massnahmen zur Verhinderungen von Aerosol- und Staubbildung Nicht trocken fegen, wenn 

Staub oder statistische Aufladung entstehen können. Staub sollte unmittelbar am 
Entsorgungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmassnahmen: Staubmaske 

 Umweltschutzmassnahmen: Keine besondere Umweltschutzmassnahmenerforderlich.  
 Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene Mindeststandards für Schutzmassnahmen beim 

Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Am Arbeitsplatz nicht essen, 
trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  

 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Technische Massnahmen und Lieferbedingungen: 

Kühl und trocken lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut 
gelüfteten Ort  aufbewahren.  

http://www.swisspor.ch/
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Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der 
vorgenannten  Lagerklassen zuzuordnen sind.  
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
 Branchenlösungen: 
 Zementhaltige Produkte, chromatarm 
 GISCODE: ZP1 

 
 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Schutzausrüstungen Persönliche 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 

 
 
8.1.2 Biologische Grenzwerte 
 Keine daten verfügbar 
 
8.1.3 DNEL-/PNEC-Werte 
 Keine daten verfügbar 
 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 Es sind keine speziellen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.  
8.2.1 Persönliche Schutzausrüstung 

  
 Augen / Gesichtsschutz: 
 Staubschutzbrille. 
 Haut- und Körperschutz 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von 
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Geprüfte 
Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Bei 
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut 
durchlüftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaft des Materials sind zu 
berücksichtigen. 

 Atemschutz 
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Staubentwicklung: 
Partikelfiltergerät (DIN EN 143) Filtertyp: P2 

 Sonstige Schutzmassnahmen: 
 Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.  

http://www.swisspor.ch/


 
 
 
 

Ausstellungsdatum: 02.05.2017   Überarbeitungsdatum:  02.11.2022  Druckdatum: 02.11.2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon:  +41 (0) 21 948 48 48 www.swisspor.ch Seite 6 von 10 
Telefax:  +41 (0) 21 948 48 59 swissporPulverkomponente für Dickbeschichtung 

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
 
8.3. Zusätzliche Hinweise 
 Ausführliche Hinweise: siehe technisches, Merkblatt. 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
  

 

 

9.2. Sonstige Angaben 
Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen 
auf.  

 

 
10. Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
 Das Produkt selbst brennt nicht. 
10.2. Chemische Stabilität 

Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen 
chemisch stabil.  

  

http://www.swisspor.ch/
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen 
auf.  

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 Weitere Informationen über sachgemässe Lagerung: siehe Abschnitt 7. 
10.5. Unverträgliche Materialien 
 Weitere Informationen über sachgemässe Lagerung: siehe Abschnitt 7. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. Bei Brand: gase/dämpfe, giftig 

 
 

11. Toxikologische Angaben  
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung 8EG) Nr. 1272/2008 
  

 
 
 Akute orale Toxizität 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Akute dermale Toxizität 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
 Akute inhalative Toxizität 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
 Verursacht Hautreizungen. 
 Schwere Augenschädigung/-reizung 
 Verursacht schwere Augenschäden 
 Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut: 
 Enthält Portlandzement (Staub). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 Keimzellmutagenität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Karzinogenität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 Reproduktionstoxicität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bein einmaliger Exposition  
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 Aspirationsgefahr: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 Zusätzliche Angaben:  
 Keine Daten verfügbar 
 
11.2. Angaben über sonstigeGefahren 
 Sonstige Angaben: 

Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen 
auf. 

http://www.swisspor.ch/
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12. Umweltbezogene Angaben  
12.1. Toxizität 
 Zusätzliche ökotoxilogische Informationen:  
 Es sind keine daten für die Mischung verfügbar.  
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Zusätzlich Angaben: 
 Es sind keine daten für die Mischung verfügbar.  
12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Bioakkumulation (BCF) 
 Es sind keine daten für die Mischung verfügbar.  
12.4. Mobilität im Boden 
 Es sind keine daten für die Mischung verfügbar.  
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 
12.6. Endokrinsschädliche Eigenschaften 

Keine daten verfügbar. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

 
 

13. Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
13.1.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Abfallschlüssel/ Abfallbezeichnungen 
 

 Abfallbehandlungslösungen 
 Sachgerechte Entsorgung / Produkt: 
 Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. 

 Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: 
 Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 

 
 

http://www.swisspor.ch/
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14. Angaben zum Transport 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Massenguttransport gemäß MARPOL 73/78 Anhang II und IBC-Code Es liegen keine 
Informationen vor. 

 
 
15 Rechtsvorschriften  
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 

für den Stoff oder das Gemisch 
 Sonstige EU-Vorschriften: 

1. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/ EG und 2000/21/EG der Kommission, in der 
jeweils geltenden Fassung. 
2. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Amtsblatt der Europäischen Union L Nr. 
353 vom 31.12.2008 in der geänderten Fassung) 
3. die Verordnung (EU) 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in der geänderten 
Fassung. 
4. die Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des 
Rates (Amtsblatt der EU L 81 vom 31.03.2016, S. 51). 
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16. Sonstige Angaben 
16.1.  Änderungshinweise 

 
 

16.2. Abkürzungen und Akronyme 
Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen 
und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und 
Abkürzungen). 

 
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) 
 Nr.1272/2008 (CLP) 

 
16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

 
 
16.6. Schulungshinweise 
 Gebrauchsanweisungen auf dem Etikett beachten. 
 
16.7. Zusätzliche Hinweise 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen  bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den 
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf 
andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf 
das so gefertigte neue Material übertragen werden.  
Die aktuelle Fassung dieses Sicherheitsdatenblatts finden Sie auf unserer Webseite 
www.swisspor.ch (Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen 
Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.) 

http://www.swisspor.ch/

